
Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung 

 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)
1 
 

und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)
2 

 

 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 

 
Die Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE) ist ein Verfahren zur Messung der Ernteerträge von 

Getreide, Kartoffeln sowie Winterraps und liefert in Verbindung mit der Bodennutzungshaupterhebung 

frühzeitig exakte Angaben über die Menge und Qualität der Ernte ausgewählter Feldfrüchte für das gesamte 

Bundesgebiet und die Bundesländer.  

Die Ergebnisse der BEE sind unverzichtbar für die Ermittlung der Versorgungssituation in Form nationaler 

Versorgungsbilanzen und als Teil der Versorgungsbilanzen der Europäischen Union eine wesentliche Grundlage 

für die Beurteilung der Marktsituation. Außerdem wird mit ihrer Hilfe eine bessere Markttransparenz erzielt, was 

sowohl im Interesse der Erzeuger als auch der Verbraucher liegt. Neben der Ertragsermittlung für 

agrarpolitische, betriebs- und marktwirtschaftliche Zwecke kommt der BEE zudem als Datenbasis für die 

qualitativen Eigenschaften der Ernte eine besondere Bedeutung zu. 

 

Im Rahmen eines Stichprobenverfahrens werden jährlich auf zufällig ausgewählten Feldern die Ernteerträge 

ermittelt und Druschproben für die Qualitätsuntersuchungen gezogen. 

 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 

 

Rechtsgrundlage ist das Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in Verbindung mit dem BStatG sowie die Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Besonderen Ernteermittlung (BEE-Durchführungs-VwV).  

Erhoben werden die Angaben zu § 47 Absatz 2 AgrStatG. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 93 Absatz 1 Satz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 93 

Absatz 2 Nummer 1AgrStatG sind die Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen der Betriebe 

auskunftspflichtig.  

Nach § 95 Absatz 3 AgrStatG ist den Erhebungsbeauftragten die Entnahme der erforderlichen Ernteproben 

während der üblichen Betriebs-und Geschäftszeiten zu gestatten. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie 

zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und 

der Länder angehalten werden.  

Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 

– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, 

nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt, 

– entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

 

Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur 

Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

 



Geheimhaltung 

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich 

gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder wenn die Auskunftgebenden eingewilligt haben, dürfen 

Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:  

– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des statistischen Verbunds, die mit der Durchführung einer 

Bundes oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Bundesbank, das 

Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]), 

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. ITZBund, Rechenzentren der Länder). 

Nach § 47 Absatz 3 AgrStatG werden die Beschaffenheitsmerkmale vom Max-Rubner- Institut, einer 

selbständigen Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft, ermittelt. Die für die Durchführung der Erhebung zuständigen Stellen der Länder übermitteln 

dem Max-Rubner-Institut hierzu pseudonymisierte Proben der einbezogenen Pflanzenarten. 

Nach § 98 Absatz 1 AgrStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BStatG dürfen an die zuständigen obersten 

Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für 

Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den 

statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit 

Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe 

unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben  

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem 

unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 

werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),  

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der statistischen Ämter der 

Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 

wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten. 

 

Hilfsmerkmale, Kennnummer, Probenummer, Trennung und Löschung, Betriebsregister  

Namen und Anschriften der Betriebe sowie Namen und Rufnummern oder Adressen für elektronische Post der 

für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen 

Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden 

diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit 

und Vollständigkeit gelöscht.  

Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung 

der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. 

Nach § 97 Absatz 3 AgrStatG wird für jede Erhebungseinheit eine systemfreie und landesspezifische 

Kennnummer vergeben, die in das nach § 97 Absatz 1 AgrStatG zu führende Betriebsregister übernommen wird. 

Sie dient der agrarstatistischen Zuordnung der landwirtschaftlichen Betriebe. In das Betriebsregister werden nach 

§ 97 Absatz 2 AgrStatG  folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale aufgenommen: 

– die Namen und die Anschriften der Inhaber/Inhaberinnen oder Leiter/Leiterinnen der Betriebe, 



– die Namen, die Rufnummern und die Adressen für elektronische Post der Personen, die für Rückfragen zur 

Verfügung stehen, 

– der Betriebssitz, 

– die Kennnummer, 

– die Art des Betriebes, 

– die Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen, 

– der Tag der Aufnahme in das Betriebsregister. 

Nach § 97 Absatz 4 AgrStatG werden die im Betriebsregister gespeicherten Merkmale gelöscht, wenn sie für die 

Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung der Agrarstatistiken nicht mehr benötigt werden. Bei Betrieben, 

die über einen Zeitraum von sieben Jahren nicht mehr zu Erhebungen herangezogen wurden, werden sie 

spätestens nach Ablauf von sieben Jahren gelöscht. Eine Löschung der Kennnummer im Einzeldatensatz erfolgt 

nicht. 

 

Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten 

Zur Entlastung der zu Befragenden können Erhebungsbeauftragte eingesetzt werden. Sie müssen die Gewähr für 

Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die 

aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse dürfen sie nicht in anderen Verfahren oder für andere Zwecke 

verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. Die Erhebungsbeauftragten sollen 

den Befragten bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Die Erhebungsbeauftragten haben ihre 

Berechtigung nachzuweisen. 

 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde 

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können 

– eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

– die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

– die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 

– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen. 

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, 

ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die 

behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder an die jeweils 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz. 

 

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/.  

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu/. 

https://www.gesetze-im-internet.de/
http://eur-lex.europa.eu/

